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Ziel der Revision: eine moderne AV

• Auf Nutzer-Bedürfnisse eingehen
− Flächendeckende anerkannte amtliche Vermessungen mit digitalen Daten
− Homogenität bezüglich Datenmodell und Detaillierung
− Daten zum Untergrund, 3D 

• Weiterentwicklung ermöglichen und doch Stabilität beibehalten
• Neue technische Entwicklungen und Methoden nutzen 

− Interlis 2.4, Datenverwaltung, …
− Messmethoden, 3D, …
− digitale Prozesse…  

• mit anderen Datensätzen interagieren und Redundanzen 
vermeiden

• Anpassen an die Geoinformationsgesetzgebung
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Wie erreichen wir das?

• Revision der rechtlichen Grundlagen 
− Ablösen der Finanzierungsverordnung der amtlichen Vermessung 

(FVAV)
− Revision der Verordnung über die amtliche Vermessung (VAV)
− Totalrevision der technischen Verordnung über die amtliche 

Vermessung (TVAV) > neu VAV-VBS 
− Fremdänderung der technischen Grundbuchverordnung (TGBV) und 

weiterer Verordnungen
• Neues Datenmodell DM.flex
• Schrittweises Vorgehen
• Weiterentwicklung, u.a. auch abhängig von Politik
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Hauptpunkte der Revision (1)

• Neuregelung der Finanzierung
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Neuregelung der Finanzierung der AV

• ‘Alter Zopf’ Parlamentsverordnung FVAV wird abgeschafft 
> entstaubt und vereinfacht

• Bundesbeiträge von mehr als 60 % ermöglichen
> Priorisierung und Steuerung

• Projekte gemäss Strategie der AV mitfinanzieren 
> Analogie zu Schwergewichtsprojekten im ÖREB-Kataster

• Mitfinanzierung von Pilotprojekten 
> trägt dem raschen technischen Wandel Rechnung
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Hauptpunkte der Revision (2)

• Archivierung und Historisierung 
• Öffnung für neue Technologien
• Aufnahme der Dienstbarkeitspläne
• Elektronische Beglaubigung
• Ermöglichung Dokumentation des Untergrunds
• Experimentierklausel
• Meldefluss bei Plangenehmigungsverfahren

7



Åström Boss, Revision der rechtlichen Grundlagen
21.09.2022 AV-Infoveranstaltung

Bundesamt für Landestopografie swisstopo
Geodäsie und Eidgenössische Vermessungsdirektion

Weitere geprüfte Änderungen

• Änderung der Vergaberegelungen
• Ausstandspflicht für Geometerinnen und Geometer
• Arbeiten auf dem Bahngebiet

• IND-AV: geprüft und aufgeschoben
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Stand der Revision

• Ablösung FVAV: Teil eines Gesetzesänderungspaketes
• Dieses wurde vom Parlament am 19.03.2021 beschlossen, 

Inkrafttreten per 01.01.2023.
• Informelle Konsultation VAV, VAV-VBS und TGBV im 2019 

bei den Kantonen ergab keine grundsätzliche Differenzen.
• Vernehmlassung VAV, VAV-VBS und TGBV bis 13.05.2022 

führte zu total 53 Stellungnahmen, bis zu 20 Seiten lang.
• Gesamtbewertungen

− 34 einverstanden, davon 29 mit Vorbehalten
− 19 ablehnend
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Rückmeldungen aus der 
Vernehmlassung
Oft in Stellungnahmen - auch kontrovers - thematisierte Punkte:
• Dienstbarkeiten
• Finanzierung Dienstbarkeiten und Datenmodellwechsel
• Entschlackung > Weisungen, auch das Datenmodell
• Partizipatives Verfahren (Art. 50 GeoIV)
• Pilotprojekte / Experimentierklausel
• Vergabe Nachführungsmandat 
• Arbeiten auf Bahngebiet 
• Nachführungsfrist und Periodizität PNF
• Übergangsfrist und Inkrafttreten
• Stockwerkeigentum
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Seit der Vernehmlassung …

• Stellungnahmen sind im Internet öffentlich zugänglich 
• AGRAV hat am 23.06.2022 die Vorschläge für Anpassung 

Verordnungsentwürfe VAV, VAV-VBS und TGBV 
grundsätzlich diskutiert und angenommen.

• Überarbeitung der Entwürfe ist noch in Arbeit
• AGRAV wird die überarbeiteten Entwürfe auf dem 

Korrespondenzweg prüfen 
• Verabschiedung durch den Bundesrat ist geplant für April 

2023 mit Inkrafttreten per 01.01.2024 
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Vorschlag der AGRAV an Bundesrat 
für Anpassung Verordnungsentwürfe

Drei wesentliche Anpassungen:
• Unbestrittene Finanzvorlage vom Rest trennen und 

vorziehen, d.h. Inkrafttreten mit der bereits beschlossenen 
Ablösung FVAV und Integration in GeoIG per 01.01.2023

• Dienstbarkeiten werden vorläufig nicht aufgenommen
• Gestaffelte Einführung DM.flex, mit vorgängiger 

Durchführung in Pilotkantonen
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Ablaufplan

Ablösung FVAV

Revision VAV + Totalrevision VAV-VBS

Voraussetzung: Vorschriften XY und

Dokumentation DM.flex V1.0 erarbeitet

> Pilotkantone einführen

Voraussetzung: Restliche Vorschriften erstellt

> CH-weite Realisierung, mit Übergangsfrist

01.01.23
01.01.24

Bis spätestens
31.12.27

31.12.2025
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Weitere Arbeiten

• Revision der rechtlichen Grundlagen = nicht nur der 
Verordnungen, sondern auch der Weisungen

• Der Anhang A der TVAV mit dem heutigen DM.01 muss 
zwingend koordiniert mit Verordnungsrevisionen abgelöst 
werden. Es geht um die 
− Dokumentation Geodatenmodell
− Dokumentation Darstellungsmodelle

• Es sind ausserdem zahlreiche Weisungen, Richtlinien und 
Empfehlungen von der Revision betroffen.
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Fragen zur 
Revision der rechtlichen Grundlagen
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